
880 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (789 der Beila
gen): Protokoll Nr.8 zur Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten 

Das dem Verfassungsausschuß zur Vorberatung 
zugewiesene Übereinkommen sieht eine Änderung 
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten in bezug auf das Verfahren 
der Europäischen Kommission und des Europäi
schen Gerichtshofes für Menschenrechte vor. 
Dadurch soll vor allem das Verfahren der Europäi
schen Kommission für Menschenrechte verbessert 
und beschleunigt werden. Zu diesem Zweck soll die 
Kommission künftighin nicht nur im Plenum Ent
scheidungen treffen können, sondern in bestimm
ten Fällen in Kollegien von mindestens sieben bzw. 
von mindestens drei Mitgliedern. 

Das Übereinkommen ist ein verfassungsändern
der und verfassungsergänzender Staatsvertrag. 

Schuster 

Berichterstatter 

Der Verfassungsausschußhat die Regierungsvor
lage am 29. Jänner 1986 in Verhandlung gezogen 
und nach Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. 
K hol und Dr. E r mac 0 r asowiedes Bundes
mInIsters Dr. Lös c h n a k einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des Abschlusses dieses Staatsvertrages zu emp
fehlen. 

Die Erlassung von Gesetzen im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG hält der Verfassungsausschuß im 
gegenständliclien Fall für entbehrlich. 

Der Verfassungsausschuß . stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des" ve da s s u n g s ä n -
der n d e B e s tim m u n gen enthaltenden 
Staatsvertrages: Protokoll Nr. 8 zur Konvention 

·zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei
heiten (789 der Beilagen) wird genehmigt. 

Wien, 1986 01 29 

Dr. Schranz 

Obmann 
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